
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und

AWOAmbulant gGmbH, Auf den Häfen 30'32,28209 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach $ 76a Abs. 3 SGB Xll

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Finanzierung gesondert berechneter lnvestiti-

onskosten für die AWOAmbulant gGmbH im Rahmen der Leistung ,,Ambulante Maß'

nahme persönliche Assistenz" (lSB).

2. Kostenhöhe und Anspruch

Für die Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen einschließlich ih-

rer Ausstattung wird pro Leistungsstunde der Vergütungsvereinbarung nach

S 89 SGB Xl und/oder der Vereinbarung nach $ 125 Abs. 1 SGB lX ein Aufschlag zur

pauschalen Abgeltung der lnvestitionskosten in Höhe von

0,47 C

vereinbart.

Die Grundlagen zur Ermittlung des oben genannten Entgelts sind den Kalkulationsun-

terlagen (Anlage 1) zu entnehmen.



Seite 3 zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die Zeit ab 01.01 .2026

Geschlossen: Bremen, im November 2025

Anlaqe:

Anlage 1 Kalkulationsunterlagen zur Berechnung der lnvestitionskosten für die ,,Ambulante

Maßnahme persönliche Assistenz" (lSB) fUr das Jahr 2026


